
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/2/24 14ObA5/87,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1987

Norm

ABGB §863 GI

ABGB §863 GV

ArbVG §95

Rechtssatz

Die einseitige und freiwillige Einführung einer "Darlehensaktion" für Dienstnehmer, gewidmet der Scha ung von

Wohnraum oder der Wohnraumverbesserung, die auf Dauer angelegt ist, ein Mindestmaß an Institutionalisierung und

Organisation aufweist und bei der dem Betriebsrat ein maßgebliches Mitwirkungsrecht eingeräumt wurde, ist eine

betriebliche Wohlfahrtseinrichtung im Sinne des § 95 ArbVG.

Entscheidungstexte

14 ObA 5/87

Entscheidungstext OGH 24.02.1987 14 ObA 5/87

Veröff: RdW 1987,236 = ZAS 1988,172 (Stöhr - Kohlmaier) = WBl 1987,217 = Arb 10609 = DRdA 1989,201 (Ch Klein)

9 ObA 77/95

Entscheidungstext OGH 13.09.1995 9 ObA 77/95

Auch; nur: Die auf Dauer angelegt ist, ein Mindestmaß an Institutionalisierung und Organisation aufweist und bei

der dem Betriebsrat ein maßgebliches Mitwirkungsrecht eingeräumt wurde, ist eine betriebliche

Wohlfahrtseinrichtung im Sinne des § 95 ArbVG. (T1)
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